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2 https://www.lk-row.de/portal/seiten/regionales-raumordnungsprogramm-rrop--1072-23700.html 
(aufgerufen am 02.12.2020) 
3 Landschaftsrahmenplan Landkreis Rotenburg (Wümme)., Fortschreibung, Aland (2015) 
https://www.lk-row.de/portal/seiten/landschaftsrahmenplan-1163-23700.html (aufgerufen am 
22.04.2022) 

https://www.lk-row.de/portal/seiten/regionales-raumordnungsprogramm-rrop--1072-23700.html
https://www.lk-row.de/portal/seiten/landschaftsrahmenplan-1163-23700.html
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Ziel Erhalt des LRT 3160 "Dystrophe Stillgewässer"  
Ausgangs-Biotope SOT  

 

Zielgröße 0,01 ha 
 

Zielzustand C 

Zielfläche je EHZ 
Ist (BE)  Soll (ha) 

A 

 

0,0  0,0 

B 

 
0,0  0,0 

C 
 

0,01  0,01 

Ziel-Biotope   Erhalt und Entwicklung 
von SOZ 

Erhalt und Entwicklung 
von SOT 

Gewässerstrukturen Schaffung von natürlichen 
bzw. naturnahen 
Strukturen 

Schaffung von weitgehend 
natürlichen Strukturen 

Schaffung typischer 
natürlicher Strukturen 
wie flache Ufer nicht 
möglich  

Wasserbeschaffenheit sehr nährstoffarmes, durch 
Huminstoffe braun 
gefärbtes Wasser 

Leichte Eutrophierungs-
tendenzen möglich 

starke Eutrophierungs-
tendenzen 

Vegetationszonierung  Entwicklung einer 
weitgehend vollständigen 
Zonierung von der 
Unterwasser- bis zur 
Ufervegetation; ≥3 Zonen 
gut ausgeprägt, da-runter 
flutende Torfmoos-
bestände und Wollgras-
Torfmoos-Schwingrasen 

Entwicklung einer 
Vegetationszonierung mit 
geringen Defiziten (1–2 
Zonen gut ausgeprägt) 

Entwicklung einer frag-
mentarischen Vegeta-
tionszonierung aus-
reichend  

Pflanzenarten-
inventars: 

≥5 Arten 3–4 Arten 1–2 Arten 

Typische Blütenpflanzen : Carex rostrata,, Juncus bulbosus 

Moose:  Sphagnum spp. (v.a. flutende Formen von cuspidatum, fallax, flexuosum, denticulatum) 
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Ziel Erhalt des LRT 7140 „Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Ausgangs-Biotope MWS, MWT 

 

Zielgröße 0,34 ha. 

Zielzustand B 

Zielfläche je EHZ 

Ist   Soll (ha) 
 

A 
 

0,00  0,00 

B 
 

0,34  0,34 

C 

 

0,00  0,00 

Ziel-Biotope  Erhalt und Entwicklung, 

MWS, MWT 

Erhalt und Entwicklung von 

MWS, MWT 

Erhalt und Entwicklung von 

MWS, MWT  

Verbuschung/ 

Bewaldung 

< 5 % < 5 - 10 % > 10 % 

Struktur Anteil hochwüchsiger 

Vegetation auf < 5 % der 

Fläche 

Anteil hochwüchsiger 

Vegetation auf <25% der 

Fläche 

Anteil hochwüchsiger 

Vegetation auf > 25 % der 

Fläche 

Wasserhaushalt 

 

Flächen vollständig vernässt, 

Schwingmoor-Regime 

und/oder nasse Schlenken 

ganzjährig vorhanden, 

Wasserhaushalt stabilisiert 

Flächen in Teilbereichen 

vorrübergehend 

austrocknend,  

Wasserhaushalt stabilisiert 

Flächen mit längeren 

Trockenphasen, kein 

Schwingmoor-Regime 

 

Gräben Keine 

Entwässerungsfunktion, 

verfüllt/zugewachsen 

 

Keine 

Entwässerungsfunktion 

 

Entwässerungsfunktion 

noch vorhanden 

 

Blütenpflanzen Anteil typischer Arten in der 

Krautschicht insgesamt > 

90 % oder mehr als 10 Arten 

Anteil typischer Arten in 

der Krautschicht insgesamt 

50- 90 % oder 5 – 10 Arten  

Anteil typischer Arten in 

der Krautschicht insgesamt 

<50 % oder ≤ 4 Arten 

Typische Blütenpflanzen, Eriophorum vaginatum/angustifolium,  

sowie weitere bei Drachenfels 2014 aufgeführte 

Moose ≥6 Moosarten 3-5 Moosarten 

 

≤ 2 Moosarten 

 

Moose:  Sphagnum fallax und S. fimbriatum sowie stellenweise deutlicher Bultenbildung durch Sphagnum papillosum 

Tiere: 

Keine typischen Artengruppen. 

Ziel Erhalt des LRT 91D0 „Moorwälder“  

Ausgangs-Biotope WBA 

(WVZ, WVP im Komplex mit besser ausgeprägten Moorwäldern) 

Zielgröße 26,17 ha 

Zielzustand C 

Zielfläche je EHZ 

Ist   Soll (ha) 

 

A 
 

0,00  0,00 

B 
 

10,24  10,24 

C 

 

15,93  15,93 

Ziel-Biotope  Erhalt und Entwicklung von 

WBA 

Erhalt und Entwicklung 

von WBA 

Erhalt und Entwicklung 

von WBA, (WVP und 

WVZ im Komplex) 

Waldentwicklungsphasen 

/Raumstruktur 

mindestens drei 

Waldentwicklungsphasen, 

mindestens eine davon aus 

Gruppe 3, Anteil von 

Altholz (Gruppe 3) >35 % in 

guter Verteilung 

mindestens zwei 

Waldentwicklungsphasen 

verschiedener Gruppen, 

Anteil von Altholz 20–

35 % 

Bestand aus einem 

Strukturtyp der Gruppe 1 

oder 2, Anteil von 

Altholz <20 % 

lebende Habitatbäume,  

starkes Totholz 

≥6 Stück pro ha 

>3 liegende und stehende 

Stämme pro ha 

3-<6 Stück pro ha 

>1–3 liegende oder 

stehende Stämme pro ha 

<3 Stück pro ha 

≤1 liegende oder 

stehende Stämme pro ha 

standorttypische Moos-

schicht 

gut ausgeprägte Moos-

schicht (i.d.R. 

Deckung >50 %) mit 

Dominanz von Torfmoosen 

oder Polytrichum commune 

mäßig bis gut ausgeprägte 

Moosschicht (i.d.R. 

Deckung >25 %) mit 

hohem Anteil von 

Torfmoosen und/oder 

Polytrichum commune 

schlecht ausgeprägte 

Moosschicht (i.d.R. 

Deckung <25 %), bzw. 

Torfmoose und 

Polytrichum commune 
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(zusätzlich Vorkommen von 

Torfmoos) 

mit geringem Anteil oder 

fehlend 

Wasserhaushalt 

 

Wasserhaushalt weitgehend 

intakt, sehr nasse 

Moorböden) 

Entwässerungszeiger (z.B. 

Rubus, Adlerfarn, Draht-

Schmiele) fehlen 

weitgehend (Deckung 

<1 %), Deckung von 

Pfeifengras <25 % 

geringe bis mäßige 

Entwässerung  

Anteil von 

Entwässerungszeigern 1–

10 % bzw. Deckung von 

Pfeifengras 25–75 %, 

eingestreut Nässe-zeiger 

wie Torfmoose, 

 

Anteil von 

Entwässerungszeigern 

(z.B. Rubus, Adlerfarn, 

Draht-Schmiele) >10 % 

bzw. Deckung von 

Pfeifengras >75 %, 

Nässe-zeiger wie 

Torfmoose fehlen 

weitgehend 

Gräben Keine Entwässerungs-

funktion, verfüllt/ 

zugewachsen 

(Gräben II. Ordnung am Rande 
des FFH-Gebietes: keine 

Entwässerungs-funktion. Als 

sonstiges Ziel formuliert) 

Keine 

Entwässerungsfunktion 

 

Entwässerungsfunktion 

noch vorhanden 

 

Baumarten 

 

 

 

 

 

 

 

Beimischung gebiets-

fremder Baumarten 

 

Strauch- und Kraut-schicht 

(inkl. Kryptogamen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbreitung von Neophyten 

typische 

Baumartenverteilung 

 

 

Anteil der lebensraum-

typischen Gehölzarten ≥90 

 

Anteil an der Baum-schicht 

<1 % 

 

 

>5 typische Arten von Farn- 

und Blütenpflanzen und ≥3 

Moosarten  

 

 

≥4 Nässezeiger der Farn- 

und Blütenpflanzen sowie 

Moose zahlreich vorhanden 

 

Anteile in Kraut- oder 

Strauchschicht <5 % 

geringe bis mäßige 

Abweichungen von der 

typischen Baumarten-

verteilung) 

Anteil der lebensraum-

typischen Gehölzarten 80–

<90 % 

 

Anteil an der Baum-schicht 

1–5 % 

 

 

 

3–5 Arten typischer Farn- 

und Blütenpflanzen und 1–

2 typische Moosarten 

 

1–2 Nässezeiger der Farn- 

und Blütenpflanzen und ≥1 

typische Moosart zahlreich 

vorhanden 

 

Anteile in Kraut- oder 

Strauchschicht 5–10 % 

starke Abweichungen 

von der typischen 

Baumartenverteilung  

 

Anteil der 

lebensraumtypischen 

Gehölzarten 70–<80 % 

 

Anteil an der Baum-

schicht >5–30 % 

 

1–2 typische Arten von 

Farn- und Blüten-

pflanzen – meist Molinia 

-, Torfmoose und andere 

Nässezeiger nur 

vereinzelt 

 

 

 

 

Anteile in Kraut- und 

Strauchschicht >10 % 

Typische Blütenpflanzen (im Gebiet nachgewiesen):  

Hauptbaumarten: Betula pubescens, Pinus sylvestris 

Straucharten:, Myrica gale,  

Farn- und Blütenpflanzen der Krautschicht:  a) Nässezeiger: Andromeda polifolia, Erica tetralixm, Eriophorum 

vaginatum, Vaccinium oxycoccus,;  

sowie weitere bei Drachenfels 2016 aufgeführte 

Moose: Sphagnum capillifolium, S. fallax, S. magellanicum, S. palustre, S. papillosum,,  Polytrichum strictum 

Tiere: 

Vögel: Kranich (Grus grus), Waldschnepfe (Scolopax rusticola), Weidenmeise (Parus montanus) u.a. 

Käfer (Laufkäfer nasser Standorte, Totholzbewohner) 
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FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung NM04 

Notwendige Maßnahme 
☒ Erhaltung  
☐ Wiederherstellung 

Weitergehende Maßnahme 
☐ Entwicklung 

☐ Sonstige Maßnahme 

Maßgeblicher Natura-2000 Gebietsbestandteil mit EHZ 
10,24 ha LRT 91D0* im EHZ C, 15,93 ha im EHZ B 
B 
 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2025 
☐ langfristig nach 2025 
☒ Daueraufgabe 

Umsetzungsinstrumente 
☐ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐ Maßnahme UNB und/oder sonst. 
Beteiligter 

☐ Vertragsnaturschutz 
☒ Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Partnerschaften für die Umsetzung 

Finanzierung 
☐ Förderprogramme 

☐ Landkreis (bei Pflege durch 
UNB) 

☐ Kompensationsmaßnahmen im 
Rahmen Eingriffsregelung 

☒ Erschwernisausgleich 

Wesentliche aktuelle Defizite/Beeinträchtigungen 
schwach ausgebildete Habitatstrukturen 

Maßnahmenbeschreibung (i. V. m. Karte 5) 

FFH-verträgliche Nutzung 

 

Die Nutzung von allen Waldflächen des LRT 91D0* erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 2 der Verordnung 

bzw. dem sogenannten „Walderlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 

2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 

40/2015, S. 1300).  

 

Auf allen Flächen des LRT 91D0* gelten folgende Auflagen: 
 den Boden und den Bestand schonende Holzentnahme und Pflege in der Zeit vom 01. August 

bis 28. Februar des Folgejahres unter besonderer Rücksichtnahme auf schutzbedürftige Tier- 
und Pflanzenarten; in der übrigen Zeit ist die Holzentnahme im Einzelfall nur zulässig wenn 
sie fünf Werktage vor Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wird, 

 flächiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur, wenn dieser mindestens zehn Werktage 
vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wurde und eine erhebliche 
Beeinträchtigung i. S. des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar 
belegt ausgeschlossen ist, 

 Durchführung von Maßnahmen zur Bodenschutzkalkung nur, wenn diese mindestens einen 
Monat vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt worden sind, 

 ohne Düngung, 
 forstwirtschaftlich notwendiger Wegeneubau und -ausbau nur mit vorheriger Zustimmung 

der zuständigen Naturschutzbehörde. 

 

Auf den Flächen mit einem Referenzzustand B oder C gelten zusätzlich die folgenden Auflagen (§ 

4 Abs. 6 Nr. 2 der NSG-VO „Kleines Moor bei Sothel“): 
 Ohne Kahlschlag; Holzentnahme nur einzelstammweise oder durch Femel- oder Lochhieb, 
 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen vom 01. März bis 31. August nur mit 

vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 
 auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbeständen Feinerschließungslinien 

mit einem Mindestabstand der Gassenmitten von 40 m, 
 Bodenbearbeitung nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher der zuständigen 

Naturschutzbehörde worden ist; ausgenommen ist eine zur Einleitung einer natürlichen 
Verjüngung erforderliche plätzeweise Bodenverwundung, 
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 Instandsetzung von Wegen nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher der zuständigen 
Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt die Wegeunterhaltung 
einschließlich des Einbaus von nicht mehr als 100 kg milieuangepasstem Material pro 
Quadratmeter, 

 ohne Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien, ausgenommen sind 
Maßnahmen zur Vorbereitung der Verjüngung, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege Erhalt bzw. Entwicklung eines Altholzanteils von 
mindestens 20 % der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche des 
jeweiligen Eigentümers dauerhafte Markierung von mindestens drei lebenden 
Altholzbäumen als Habitatbäume und Belassen dieser bis zum natürlichen Zerfall oder bei 
Fehlen von Altholzbäumen dauerhafte Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von 
Habitatbäumen (Habitatbaumanwärter) auf 5 % der Lebensraumtypfläche des jeweiligen 
Eigentümers ab der dritten Durchforstung; artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz 
von Horst- und Höhlenbäumen bleiben unberührt, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche des 
jeweiligen Eigentümers Belassen von mindestens zwei Stück stehenden oder liegenden 
starken Totholzes bis zum natürlichen Zerfall, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege auf mindestens 80 % der Lebensraumtypfläche des 
jeweiligen Eigentümers Erhalt oder Entwicklung der lebensraumtypischen Baumarten, 

 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten und auf mindestens 80 % der Verjüngungsfläche 
Verwendung lebensraumtypischer Hauptbaumarten, 

 vollständig ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden, 
 ohne Kalkung. 

 
Die Durchführung dieser Maßnahmen hat insbesondere bezüglich des Anteils von Altholz, Totholz 
und Habitatbäumen sowie der Baumartenzusammensetzung die Erreichung eines guten (B) 
Erhaltungsgrads der Einzelflächen zum Ziel.  
Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 

Ergänzende Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 

Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren 
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Maßnahmen zur Wiedervernässung des Moores WM01 

Notwendige Maßnahme 
☐ Erhaltung  
☐ Wiederherstellung 

Weitergehende Maßnahme 
☒ Entwicklung 

☐ Sonstige Maßnahme 

Maßgeblicher Natura-2000 Gebietsbestandteil mit EHZ 
0,01 ha LRT 3160 im EHZ C 
0,34 ha LRT 7140 im EHZ B 
10,24 ha LRT 91D0* im EHZ C, 15,93 ha im EHZ B 
 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2025 
☒ langfristig nach 2025 
☐ Daueraufgabe 

Umsetzungsinstrumente 
☒ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒ Maßnahme UNB und/oder sonst. 
Beteiligter 

☐ Vertragsnaturschutz 
☐ Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Partnerschaften für die Umsetzung 

Finanzierung 
☒ Förderprogramme 

☒ Landkreis (bei Pflege durch 
UNB) 

☐ Kompensationsmaßnahmen im 
Rahmen Eingriffsregelung 

☐ Andere 
______________________ 

Wesentliche aktuelle Defizite/Beeinträchtigungen 
Beeinträchtigung: Defizite im Bodenwasserhaushalt/ Grundwasserabsenkung 
(Hieraus entstehen diverse strukturellen Defizite) 

Maßnahmenbeschreibung  

Durch die Durchführung der Maßnahmen gemäß Maßnahmenblatt NM01 wird in einem Gutachten 
ermittelt, welche weitergehenden Vernässungsmaßnahmen in dem Gebiet durchführbar sind. 

Vernässungsmaßnahmen die zu einer Verbesserung der LRT und einer Vergrößerung des LRT 91D0 führen, 
sind gemäß dem Gutachten durchzuführen. 

Kostenschätzung 

Eine Kostenschätzung ist schwierig. Es können Kosten zwischen 5.000,- € und 15.000 € anfallen. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Konflikte können durch eine mögliche Beeinträchtigung der Nutzung der an die LRT angrenzenden Flächen 
entstehen. 

Ergänzende Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 

Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie 
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
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FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung WM02 

Notwendige Maßnahme 
☒ Erhaltung  
☐ Wiederherstellung 

Weitergehende Maßnahme 
☐ Entwicklung 

☐ Sonstige Maßnahme 

Maßgeblicher Natura-2000 Gebietsbestandteil mit EHZ 
0,91 ha LRT 9190 in EHZ B 
 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2025 
☐ langfristig nach 2025 
☒ Daueraufgabe 

Umsetzungsinstrumente 
☐ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐ Maßnahme UNB und/oder sonst. 
Beteiligter 

☐ Vertragsnaturschutz 
☒ Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Partnerschaften für die Umsetzung 

Finanzierung 
☒ Förderprogramme 

☐ Landkreis (bei Pflege durch 
UNB) 

☐ Kompensationsmaßnahmen im 
Rahmen Eingriffsregelung 

☐ Andere 
------------------------- 

Wesentliche aktuelle Defizite/Beeinträchtigungen 
Vorkommen von Douglasie, Einflüsse aus der Landwirtschaft 

Maßnahmenbeschreibung (i. V. m. Karte 5) 

FFH-verträgliche Nutzung und Entfernung der Douglasien 

 

Auf allen Flächen des LRT 9190 sind gemäß der NSG-VO “kleines Moor bei Sothel“ folgende 

Auflagen einzuhalten: 
 den Boden und den Bestand schonende Holzentnahme und Pflege in der Zeit vom 01. August 

bis 28. Februar des Folgejahres unter besonderer Rücksichtnahme auf schutzbedürftige Tier- 
und Pflanzenarten; in der übrigen Zeit ist die Holzentnahme im Einzelfall nur zulässig wenn 
sie fünf Werktage vor Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wird, 

 flächiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur, wenn dieser mindestens zehn Werktage 
vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wurde und eine erhebliche 
Beeinträchtigung i. S. des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar 
belegt ausgeschlossen ist, 

 Durchführung von Maßnahmen zur Bodenschutzkalkung nur, wenn diese mindestens einen 
Monat vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt worden sind, 

 ohne Düngung, 
 forstwirtschaftlich notwendiger Wegeneubau und -ausbau nur mit vorheriger Zustimmung 

der zuständigen Naturschutzbehörde. 
 

Die Nutzung von allen Waldflächen des LRT 9190 erfolgt zusätzlich gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 2 der 

Verordnung bzw. dem sogenannten „Walderlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung 

von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. 

MBl. Nr. 40/2015, S. 1300).  

 

 
 Ohne Kahlschlag; Holzentnahme nur einzelstammweise oder durch Femel- oder Lochhieb, 
 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen vom 01. März bis 31. August nur mit 

vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 
 auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbeständen Feinerschließungslinien 

mit einem Mindestabstand der Gassenmitten von 40 m, 
 Bodenbearbeitung nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher der zuständigen 

Naturschutzbehörde worden ist; ausgenommen ist eine zur Einleitung einer natürlichen 
Verjüngung erforderliche plätzeweise Bodenverwundung, 
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 Instandsetzung von Wegen nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher der zuständigen 
Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt die Wegeunterhaltung 
einschließlich des Einbaus von nicht mehr als 100 kg milieuangepasstem Material pro 
Quadratmeter, 

 ohne Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien, ausgenommen sind 
Maßnahmen zur Vorbereitung der Verjüngung, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege Erhalt bzw. Entwicklung eines Altholzanteils von 
mindestens 20 % der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche des 
jeweiligen Eigentümers dauerhafte Markierung von mindestens drei lebenden 
Altholzbäumen als Habitatbäume und Belassen dieser bis zum natürlichen Zerfall oder bei 
Fehlen von Altholzbäumen dauerhafte Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von 
Habitatbäumen (Habitatbaumanwärter) auf 5 % der Lebensraumtypfläche des jeweiligen 
Eigentümers ab der dritten Durchforstung; artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz 
von Horst- und Höhlenbäumen bleiben unberührt, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche des 
jeweiligen Eigentümers Belassen von mindestens zwei Stück stehenden oder liegenden 
starken Totholzes bis zum natürlichen Zerfall, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege auf mindestens 80 % der Lebensraumtypfläche des 
jeweiligen Eigentümers Erhalt oder Entwicklung der lebensraumtypischen Baumarten, 

 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten und auf mindestens 80 % der Verjüngungsfläche 
Verwendung lebensraumtypischer Hauptbaumarten, 

 vollständig ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden, 
 ohne Kalkung. 
Zur Verbesserung des LRT sollten die vorhandenen Douglasien entnommen werden. 
Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 

Ergänzende Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 

Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren 
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Anlage von Gewässern für die Große Moosjungfer WM03 

Notwendige Maßnahme 
☐ Erhaltung  
☐ Wiederherstellung 

Weitergehende Maßnahme 
☒ Entwicklung 

☐ Sonstige Maßnahme 

Maßgeblicher Natura-2000 Gebietsbestandteil mit EHZ 
Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2025 
☒ langfristig nach 2025 
☐ Daueraufgabe 

Umsetzungsinstrumente 
☒ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒ Maßnahme UNB und/oder sonst. 
Beteiligter 

☒ Vertragsnaturschutz 
☐ Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Partnerschaften für die Umsetzung 

Finanzierung 
☒ Förderprogramme 

☒ Landkreis (bei Pflege durch 
UNB) 

☐ Kompensationsmaßnahmen im 
Rahmen Eingriffsregelung 

☐ Andere 
_ ___________________ 

Wesentliche aktuelle Defizite/Beeinträchtigungen 
Derzeit keine geeigneten Gewässer im Gebiet vorhanden 

Maßnahmenbeschreibung (i. V. m. Karte 5) 

Auf den Grünlandflächen sollen Gewässer angelegt werden, um eine (Wieder)ansiedlung der Großen 
Moosjungfer zu ermöglichen. 
Die Gewässer sollten teilweise bewachsen sein (z.B. Wasserschlauch- (Utricularia vulgaris, U. australis, U. 
minor), Tausendblatt- (Myriophyllum spicatum) und Hornblatt-Arten (Ceratophyllum demersum, C. 
submersum), Torf- und Wassermoose sowie Armleuchteralgen), eine geringe Tiefe aufweisen und 
möglichst wenig beschattet werden. 
Das Grünland sollte möglichst nicht gedüngt werden bzw. es muss ein Mindestabstand von 100 Metern zu 
den Gewässern eingehalten werden. 

Kostenschätzung 

Bei Einverständnis durch den Eigentümer, kann die Maßnahme vermutlich durch die Mitarbeiter der UNB 
durchgeführt werden und es entstehen lediglich geringe Kosten. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Konflikte entstehen durch die Einschränkung der Nutzung der Grünlandflächen. Synergien ergeben sich 
durch die geplante Vernässung des Moores, welche auch die Anlage und Erhaltung der Gewässer 
begünstigt. 

Ergänzende Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 

Erfassung der vorkommenden Libellen  
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FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung WM04 

Notwendige Maßnahme 
☐ Erhaltung  
☐ Wiederherstellung 

Weitergehende Maßnahme 
☒ Entwicklung 

☐ Sonstige Maßnahme 

Maßgeblicher Natura-2000 Gebietsbestandteil mit EHZ 
7,5 ha LRT 91D0 EHZ C/B 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2025 
☒ langfristig nach 2025 
☒ Daueraufgabe 

Umsetzungsinstrumente 
☐ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐ Maßnahme UNB und/oder sonst. 
Beteiligter 

☐ Vertragsnaturschutz 
☒ Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Partnerschaften für die Umsetzung 

Finanzierung 
☒ Förderprogramme 

☐ Landkreis (bei Pflege durch 
UNB) 

☐ Kompensationsmaßnahmen im 
Rahmen Eingriffsregelung 

☐ Andere 
-------------------------- 

Wesentliche aktuelle Defizite/Beeinträchtigungen 
schwach ausgebildete Habitatstrukturen 

Maßnahmenbeschreibung (i. V. m. Karte 5) 

FFH-verträgliche Nutzung  

 

Die Nutzung von den in der Karte 5 dargestellten Waldflächen erfolgt gemäß § 4 Abs. 6 Nr. 2 der 

Verordnung bzw. dem sogenannten „Walderlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung 

von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. 

MBl. Nr. 40/2015, S. 1300).  

 

Auf allen Flächen sollten folgende Auflagen eingehalten werden: 
 den Boden und den Bestand schonende Holzentnahme und Pflege in der Zeit vom 01. August 

bis 28. Februar des Folgejahres unter besonderer Rücksichtnahme auf schutzbedürftige Tier- 
und Pflanzenarten; in der übrigen Zeit ist die Holzentnahme im Einzelfall nur zulässig wenn 
sie fünf Werktage vor Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wird, 

 flächiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur, wenn dieser mindestens zehn Werktage 
vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wurde und eine erhebliche 
Beeinträchtigung i. S. des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar 
belegt ausgeschlossen ist, 

 Durchführung von Maßnahmen zur Bodenschutzkalkung nur, wenn diese mindestens einen 
Monat vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt worden sind, 

 ohne Düngung, 
 forstwirtschaftlich notwendiger Wegeneubau und -ausbau nur mit vorheriger Zustimmung 

der zuständigen Naturschutzbehörde. 
 Ohne Kahlschlag; Holzentnahme nur einzelstammweise oder durch Femel- oder Lochhieb, 
 Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen vom 01. März bis 31. August nur mit 

vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 
 auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbeständen Feinerschließungslinien 

mit einem Mindestabstand der Gassenmitten von 40 m, 
 Bodenbearbeitung nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher der zuständigen 

Naturschutzbehörde worden ist; ausgenommen ist eine zur Einleitung einer natürlichen 
Verjüngung erforderliche plätzeweise Bodenverwundung, 

 Instandsetzung von Wegen nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher der zuständigen 
Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt die Wegeunterhaltung 
einschließlich des Einbaus von nicht mehr als 100 kg milieuangepasstem Material pro 
Quadratmeter, 
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 ohne Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien, ausgenommen sind 
Maßnahmen zur Vorbereitung der Verjüngung, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege Erhalt bzw. Entwicklung eines Altholzanteils von 
mindestens 20 % der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche des 
jeweiligen Eigentümers dauerhafte Markierung von mindestens drei lebenden 
Altholzbäumen als Habitatbäume und Belassen dieser bis zum natürlichen Zerfall oder bei 
Fehlen von Altholzbäumen dauerhafte Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von 
Habitatbäumen (Habitatbaumanwärter) auf 5 % der Lebensraumtypfläche des jeweiligen 
Eigentümers ab der dritten Durchforstung; artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz 
von Horst- und Höhlenbäumen bleiben unberührt, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche des 
jeweiligen Eigentümers Belassen von mindestens zwei Stück stehenden oder liegenden 
starken Totholzes bis zum natürlichen Zerfall, 

 beim Holzeinschlag und bei der Pflege auf mindestens 80 % der Lebensraumtypfläche des 
jeweiligen Eigentümers Erhalt oder Entwicklung der lebensraumtypischen Baumarten, 

 bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten und auf mindestens 80 % der Verjüngungsfläche 
Verwendung lebensraumtypischer Hauptbaumarten, 

 vollständig ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden, 
 ohne Kalkung. 

 
Die Durchführung dieser Maßnahmen hat insbesondere bezüglich des Anteils von Altholz, Totholz 
und Habitatbäumen sowie der Baumartenzusammensetzung die Erreichung eines guten (B) 
Erhaltungsgrads der Einzelflächen zum Ziel.  
Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 

Ergänzende Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 

Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren 
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Entwicklung von artenreichem Nassgrünland auf ca. 8,5 ha WM05 

Notwendige Maßnahme 
☐ Erhaltung  
☐ Wiederherstellung 

Weitergehende Maßnahme 
☐ Entwicklung 

☒ Sonstige Maßnahme 

Maßgeblicher Natura-2000 Gebietsbestandteil mit EHZ 
 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2025 
☒ langfristig nach 2025 
☒ Daueraufgabe 

Umsetzungsinstrumente 
☒ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒ Maßnahme UNB und/oder sonst. 
Beteiligter 

☒ Vertragsnaturschutz 
☐ Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Partnerschaften für die Umsetzung 

Finanzierung 
☒ Förderprogramme 

☒ Landkreis (bei Pflege durch 
UNB) 

☐ Kompensationsmaßnahmen im 
Rahmen Eingriffsregelung 

☐ Andere 
_ ___________________ 

Wesentliche aktuelle Defizite/Beeinträchtigungen 
Derzeit werden die Grünlandflächen zu intensiv genutzt 

Maßnahmenbeschreibung (i. V. m. Karte 5) 

Auf den in der NSG-Verordnungskarte waagerecht schraffierten Grülandflächen (in der Mitte gelegene 
Flächen) ist die Nutzung durch die NSG-VO bereits eingeschränkt. Hier ist vorgeschrieben, dass eine Mahd 
erst ab dem 16. Juni eines jeden Jahres durchgeführt werden und mit maximal 80 kg N je ha/Jahr gedüngt 
werden darf. Ähnliche Vorgaben sollten auch auf den anderen Grünlandflächen eingehalten werden, wobei 
hier flexibel auf die vorhandene Vegetation bzw. die sich entwickelnde Vegetation reagiert werden sollte. 
Bei möglicher Beweidung ist eine geringe Viehdichte von ca. 2 Weidetiere/ha anzustreben. Hier ist aber 
zunächst zu prüfen, ob bei Vernässung des Kleinen Moores bei Sothel eine Beweidung überhaupt noch in 
Frage kommt. 
 
Ggf ist am Anfang eine mehrschürige Mahd erforderlich, um Nährstoffe zu entziehen.  
Die Grünlandflächen sollten möglichst zeitlich gestaffelt gemäht werden. Sollte sich die gewünschte 
Vegetation nicht einstellen, ist eine Mähgutübertragung oder Einsaat mit entsprechenden Saatgut 
erforderlich. 

 

Kostenschätzung 

Eine genaue Kostenschätzung ist schwierig, da dies auch von der jetzigen Wertschöpfung auf den Flächen 
abhängt. Schätzung: ca.350 € pro Hektar (ohne Erwerb von Saatgut) 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Konflikte entstehen durch die Einschränkung der Nutzung der Grünlandflächen. Synergien ergeben sich 
durch die geplante Vernässung des Moores, welche auch die Entwicklung von Nassgrünland begünstigen 
sollte. Bei zu starker Vernässung kann es allerdings auch zu Konflikten kommen, wenn eine Nutzung des 
Grünlands nicht mehr möglich sein sollte. 

Ergänzende Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 

Erfassung der Biotoptypen 
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Erstellung eines geohydrologischen Gutachtens sowie daraus 
resultierende Maßnahmen zur Wiedervernässung des Moores 

NM01 

Notwendige Maßnahme 

☒ Erhaltung  
☐ Wiederherstellung 

Weitergehende Maßnahme 
☐ Entwicklung 

☐ Sonstige Maßnahme 

Maßgeblicher Natura-2000 Gebietsbestandteil mit EHZ 
0,01 ha LRT 3160 im EHZ C 
0,34 ha LRT 7140 im EHZ B 
10,24 ha LRT 91D0* im EHZ C, 15,93 ha im EHZ B 
 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 
☒ mittelfristig bis 2025 

☐ langfristig nach 2025 
☐ Daueraufgabe 

Umsetzungsinstrumente 

☒ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
☒ Maßnahme UNB und/oder sonst. 

Beteiligter 
☐ Vertragsnaturschutz 
☐ Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Partnerschaften für die Umsetzung 

Finanzierung 

☒ Förderprogramme 
☒ Landkreis (bei Pflege durch 

UNB) 
☐ Kompensationsmaßnahmen im 

Rahmen Eingriffsregelung 
☐ Andere 

______________________ 
Wesentliche aktuelle Defizite/Beeinträchtigungen 
Beeinträchtigung: Defizite im Bodenwasserhaushalt/ Grundwasserabsenkung 
(Hieraus entstehen diverse strukturellen Defizite) 

Maßnahmenbeschreibung  

Erstellung eines geohydrologischen Gutachtens einschl. Ausführungsplanung sowie anschließende 
Ausführung der resultierenden notwendigen Maßnahmen. 

Für das FFH-Gebiet ist ein Gutachten zur Ermittlung von Grundlagen für die weitere Planung von 
Maßnahmen für eine optimierte Wasserführung aufzustellen. Daraus ist ein Konzept zu entwickeln, das die 
Zielsetzung konkretisiert und Maßnahmen darstellt und begründet. Es soll begutachtet werden, in welchem 
Umfang Vernässungsmaßnahmen für eine Erhaltung der o.g. LRT erforderlich sind und wie sich diese auf 
die angrenzenden Flächen auswirken. Darüber hinaus sollen Vernässungsmaßnahmen geplant werden, die 
zu einer Verbesserung der LRT und einer Vergrößerung des LRT 91D0 führen. 

Die für den Erhalt der LRT erforderlichen Maßnahmen sollen anschließend gemäß dem Gutachten 
durchgeführt werden. 

Kostenschätzung 

Eine Kostenschätzung ist schwierig. Es können Kosten zwischen 10.000,- € und 20.000 € anfallen. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 
Konflikte können durch eine mögliche Beeinträchtigung der Nutzung der an die LRT angrenzenden Flächen 
entstehen. 

Ergänzende Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 

Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie 
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
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Erhaltungsmaßnahmen für „Dystrophes Stillgewässer“ NM02 

Notwendige Maßnahme 
☒ Erhaltung  
☐ Wiederherstellung 

Weitergehende Maßnahme 
☐ Entwicklung 

☐ Sonstige Maßnahme 

Maßgeblicher Natura-2000 Gebietsbestandteil mit EHZ 
0,01 LRT 3160 im EHZ C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis 2025 
☒ langfristig nach 2025 
☐ Daueraufgabe 

Umsetzungsinstrumente 
☐ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒ Maßnahme UNB und/oder sonst. 
Beteiligter 

☐ Vertragsnaturschutz 
☐ Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Partnerschaften für die Umsetzung 

Finanzierung 
☒ Förderprogramme 

☒ Landkreis (bei Pflege durch 
UNB) 

☐ Kompensationsmaßnahmen im 
Rahmen Eingriffsregelung 

☐ Andere 
______________________ 

Wesentliche aktuelle Defizite/Beeinträchtigungen 
Beeinträchtigung: steile Ufer und fehlender typische Vegetation (z.B.Torfmoose) 
 

Maßnahmenbeschreibung (i. V. m. Karte 5) 

Es handelt sich um einen ehemaligen vegetationsarmen Torfstich mit steilen Ufern. Eine zumindest 
einseitige Abflachung des Ufers ist sinnvoll, aber für den Erhalt des Gewässers nicht erforderlich. Für die 
die Optimierung des Wasserhaushaltes siehe MN01. 
Eine regelmäßige Kontrolle des Gewässers alle ein bis zwei Jahre ist erforderlich, um die Entwicklung der 
Vegetation am und im Gewässer zu überprüfen. Hier ist es gegebenenfalls erforderlich, dass Gewässer 
geringfügig freistzustellen, um einer Eutrophierung durch Laubeintrag entgegenzuwirken und den 
Lichteinfall zu optimieren. Bei einer Entwicklung von unerwünschter Vegetation durch Eutrophierung ist 
ggf. auch eine Entschlammung erforderlich. 

Kostenschätzung 

Zunächst ist lediglich eine Kontrolle durch die UNB erforderlich. Die Kosten für evtl. folgende Maßnahmen 
hängen vom Umfang der Maßnahmen ab, weshalb hier auf eine Kosteschätzung verzichtet wird. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 

Kontrolle kann  zeitgleich mit anderen Kontrollen im Gebiet erfolgen.. 

Ergänzende Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 
Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie 
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
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Entkusselungsmaßnahmen für „Übergangs- und Schwingrasenmoore“ NM02 

Notwendige Maßnahme 
☒ Erhaltung  
☐ Wiederherstellung 

Weitergehende Maßnahme 
☐ Entwicklung 

☐ Sonstige Maßnahme 

Maßgeblicher Natura-2000 Gebietsbestandteil mit EHZ 
0,34 ha LRT 7140 im EHZ B 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☒ mittelfristig bis 2025 
☐ langfristig nach 2025 
☐ Daueraufgabe 

Umsetzungsinstrumente 
☐ Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒ Maßnahme UNB und/oder sonst. 
Beteiligter 

☐ Vertragsnaturschutz 
☐ Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Partnerschaften für die Umsetzung 

Finanzierung 
☒ Förderprogramme 

☒ Landkreis (bei Pflege durch 
UNB) 

☐ Kompensationsmaßnahmen im 
Rahmen Eingriffsregelung 

☐ Andere 
______________________ 

Wesentliche aktuelle Defizite/Beeinträchtigungen 
Beeinträchtigung: geringfügig, Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes und Gehölzaufkomme 

 

Maßnahmenbeschreibung (i. V. m. Karte 5) 

Für die die Optimierung des Wasserhaushaltes siehe MN01. 
Zunächst ist eine regelmäßige Überprüfung des Gehölzaufkommens erforderlich, um bei Bedarf 
Entkusselungsmaßnahmen durchzuführen. Da es sich um kleine Flächen handelt, sollten die 
Entkusselungsmaßnahmen großzügig geplant werden. Sinnvoll ist (falls erforderlich) eine Durchführung vor 
den Wiedervernässungsmaßnahmen. 

Kostenschätzung 

Zunächst ist lediglich eine Kontrolle durch die UNB erforderlich. Die Kosten für evtl. folgende Maßnahmen 
hängen vom Umfang der Maßnahmen ab, weshalb hier auf eine Kosteschätzung verzichtet wird. 

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 

Kontrolle kann  zeitgleich mit anderen Kontrollen im Gebiet erfolgen.. 

Ergänzende Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 

Kontrolle im Zuge jährlicher Gebietsbegehungen durch UNB und ggf. weiteren Akteuren sowie 
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 

 


